
ChatGPT & Bing: 

Rechtliche und wirtschaftliche 

Konsequenzen für Webseiten-Betreiber, 

Agenturen und Online-Verlage

Beginn: 11:00 Uhr

Webinar am 02.03.2023
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# Wer sind wir?

Rechtsanwalt Dr. Martin Bahr

 Rechtsanwalt seit 20 Jahren

 spezialisiert auf das Recht der Neuen Medien

 https://www.Dr-Bahr.com

Martin Geuß

 Blogger

 betreibt seit 2007 www.drwindows.de

 https://www.DrWindows.de
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# Sinn der heutigen Veranstaltung

 setzt kein vertieftes juristisches Wissen voraus

 Sie sollten schon einmal von ChatGPT gehört und es vielleicht benutzt haben

 wir betrachten ChatGPT & Bing, nicht KI grundsätzlich

 wir werden heute nicht alle Fragen beantworten und alle Probleme lösen können

 wir möchten aber einen ersten Eindruck vermitteln

 Betrachtung: (vorwiegend) Aus Perspektive von Webseiten-Betreibern Agenturen und 
Verlagen
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# Persönliche Vorbemerkung:

Revolution oder bloßer Medien-Hype ???
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Teil 1: 

Wie sieht die Bing-Integration 

von ChatGPT in der Praxis aus?
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https://ralfzosel.de/blog/bing-kannst-du-mir-einen-scheidungsanwalt-empfehlen/
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https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article243816355/Bing-mit-

ChatGPT-Doch-das-mache-ich-Heil-Hitler-sagt-Microsofts-Bot.html
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Teil 2: 

Rechtliche Probleme
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1. Problem: Welche Rechtsordnung gilt denn überhaupt?

Antwort:

 nichts Neues  „alter Wein in neuen Schläuchen“

 wenn sich Webseite / Internetangebot bestimmungsgemäß an dt. 
Publikum richtet, gilt deutsches Recht

 Ausnahme: vertragliche Vereinbarungen

a) im B2B-Bereich kann ausländisches Recht vereinbart werden

b) im B2C-Bereich müssen zwingende Rechte von Deutschland berücksichtigt werden
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Bing-ChatGPT verwendet fremde 

Inhalte, z.B. von Webseiten-Betreibern 

oder Verlagen

Probleme beim eigenen Einsatz von 

Bing-ChatGPT bzw. Übernahme des 

Contents von Bing-ChatGPT
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2. Problem: Darf Bing-ChatGPT einfach ungefragt fremde Inhalte übernehmen?

Antwort:

 nein, natürlich nicht

 wichtigste Schutzregelungen sind das LeistungsschutzR und UrheberR

 rudimentär das Datenbank- und WettbewerbsR
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2. Problem: Darf Bing-ChatGPT einfach ungefragt fremde Inhalte übernehmen?

Leistungsschutzrecht (§§ 87f – 87 h UrhG)

 SchutzR speziell für Verlage / unabhängig von Schöpfungshöhe

 ausschließliches Recht, Presseerzeugnisse gewerblich zu veröffentlichen

 Ausnahmen:

a) private Veröffentlichung oder

b) kleinste Textausschnitte

 nichts Neues

https://www.golem.de/news/chatgpt-und-urheberrecht-

verlage-erhalten-abfuhr-aus-der-politik-2302-172094.html
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2. Problem: Darf Bing-ChatGPT einfach ungefragt fremde Inhalte übernehmen?

Urheberrecht:

 grundsätzlich verbietet das dt. Urheberrecht eine solche Übernahme

 fremder Inhalt muss aber ein urheberrechtlich geschütztes Werk sein

a) persönlich = Urheber muss ein Mensch sein, Maschine oder Tier reicht nicht aus

b) geistig = innerer Schaffensprozess

c) Schöpfung = Wahrnehmbarkeit nach außen (z.B. Niederschreiben oder Sprechen)

d) Schöpfungshöhe = mehr als eine alltägliche, routinemäßige Leistunga

Grun
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2. Problem: Darf Bing-ChatGPT einfach ungefragt fremde Inhalte übernehmen?

Urheberrecht:

 möglicherweise doch erlaubt, weil Schranken des Urheberrechts bestehen

 mögliche Schranken:

a) Text und Data Mining (§ 44 b UrhG)

b) Zitate (§ 51 UrhG)

c) konkludente Einwilligung
Grun
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2. Problem: Darf Bing-ChatGPT einfach ungefragt fremde Inhalte übernehmen?

Text und Data Mining (§ 44 b UrhG):

 automatisierte Analyse von einzelnen oder mehreren digitalen Werken, um daraus 
Informationen zu gewinnen

 nur untersagt, wenn Rechteinhaber explizit automatisierte Analyse verbietet (Opt-
Out)

 bei Webseiten muss Verbot in maschinenlesbarer Form vorliegen (z.B. robots.txt, 
XML)

 ABER: Norm erlaubt nur Analyse, nicht Veröffentlichung

 daher keine ausreichende Schranke



Grun
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2. Problem: Darf Bing-ChatGPT einfach ungefragt fremde Inhalte übernehmen?

Zitatrecht (§ 51 UrhG) :

 setzt ein eigenes Werk voraus, fremde Inhalte dürfen nur Beiwerk sein

 ordentliche Quellen-Angaben zwingend (§ 63 UrhG)
Grun
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Rechtliche Bewertung:

 eigenständiges Werk? – sehr fraglich

 keine ordentliche Quellenangabe

 in der aktuellen Ausgestaltung wird 

sich Bing auch nicht auf Zitate berufen 

können
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2. Problem: Darf Bing-ChatGPT einfach ungefragt fremde Inhalte übernehmen?

konkludente Einwilligung:

 BGH-Urteile: Vorschaubilder I – III

 Urheber ging gegen Google-Bildersuche ohne Erfolg vor

 BGH: Ein Urheber, der eine Abbildung eines urheberrechtlich geschützten Werkes 
ins Internet einstelle, ohne technisch mögliche Vorkehrungen gegen ein Auffinden 
und Anzeigen dieser Abbildung durch Suchmaschinen zu treffen, erkläre durch 
schlüssiges Verhalten seine Einwilligung in eine Wiedergabe von Vorschaubildern 
der Abbildung. Der darin liegende Eingriff in das Recht auf öffentliche 
Zugänglichmachung des Werkes sei daher nicht rechtswidrig.



Grun
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2. Problem: Darf ChatGPT einfach ungefragt fremde Inhalte übernehmen?

konkludente Einwilligung:

 Entscheidung überhaupt übertragbar auf Text-Inhalte?

 es erfolgt viel mehr als eine bloße Vorschau

 Verlinkung nicht transparent erkennbar

 daher (wohl) keine ausreichende Schranke



Grun
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2. Problem: Darf Bing-ChatGPT einfach ungefragt fremde Inhalte übernehmen?

Zusammenfassende Antwort:

 wenn Inhalt urheberrechtlich geschützt, darf Bing aktuell Content nicht nutzen, da 

keine Ausnahme greift

 wenn Bing seine Suchergebnisse anpasst, dann uU. über Zitatrecht erlaubt 

a) setzt ein eigenes Werk voraus, fremde Inhalte dürfen nur Beiwerk sein

b) ordentliche Quellen-Angaben zwingend

 wird Bing sich an diese deutsche Rechtslage halten? *** Hüstel ***
Grun
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Bing-ChatGPT verwendet fremde 

Inhalte, z.B. von Webseiten-Betreibern 

oder Verlagen

Probleme bei Nutzung von Bing-

ChatGPT bzw. Übernahme des 

Contents von Bing-ChatGPT
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3. Problem:  Schwierigkeiten bei Übernahme von ChatGPT-Inhalten

 Datenschutzrecht

 Persönlichkeitsrecht

 Wettbewerbsrecht

 Produkthaftung

 Urheberrechtliche Probleme
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3. Problem:  Schwierigkeiten bei Übernahme von ChatGPT-Inhalten

Datenschutzrechtliche Probleme

 Beachtung der DSGVO, z.B. US-Datentransfer-Problematik

 aber nichts Neues, sondern besteht bei jedem Einsatz von Diensten
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3. Problem:  Schwierigkeiten bei Übernahme von ChatGPT-Inhalten

Persönlichkeitsrechtliche Probleme

 Übernahme von falschen / ehrverletzenden / urheberrechtswidrigen Inhalten aus 

Bing-ChatGPT

 keine fremden Inhalte mehr, sondern nunmehr eigene Inhalte

 volle Haftung

 nichts Neues, sondern besteht bei jeder Übernahme von fremdem Content, sei er 

nun von Mensch oder KI geschrieben
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3. Problem:  Schwierigkeiten bei Übernahme von ChatGPT-Inhalten

Wettbewerbsrechtliche Probleme

 Bing-ChatGPT „verlässt“ Bereich des privilegierten „neutralen“ 

Suchmaschinen-Anbieters und spricht konkrete Empfehlungen aus
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https://ralfzosel.de/blog/bing-kannst-du-mir-einen-scheidungsanwalt-empfehlen/

 Beachtung der üblichen 

wettbewerbsrechtlichen Vorschriften
 A)

a) Werbehinweis

b) Spitzenstellung

c) Offenlegung an Vergleichskriterien

d) Sachlich nachvollziehbare Vergleiche
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3. Problem:  Schwierigkeiten bei Übernahme von ChatGPT-Inhalten

Produkthaftungsrechtliche Probleme:

 bei reinen Suchmaschinen-Ergebnissen im Zweifel grundsätzlich eigene 

Überprüfungspflicht des Users

 wenn aber ein (entgeltpflichtiger) Vertrag besteht, Haftung möglich und denkbar

 beachte anstehenden AI Act auf EU-Ebene

 beachte vertragliche Vereinbarung zwischen Parteien
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3. Problem:  Schwierigkeiten bei Übernahme von ChatGPT-Inhalten

Urheberrechtliche Probleme:

 Urheberrechtsschutz (-), da keine menschliche Leistung

 Schutz möglich über LeistungsschutzR / DatenbankR / WettbewerbsR

 ABER…
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3. Problem:  Schwierigkeiten bei Übernahme von ChatGPT-Inhalten

Urheberrechtliche Probleme

 Umfang der eingeräumten Nutzungsrechte: Ist auch kommerzielle Nutzung erlaubt? 

 AGB von Bing-ChatGPT („Nutzungsbedingungen für Bing Conversational Experiences und Image Creator“)

a) Begrenzung auf persönliche, nicht kommerzielle Nutzung (Punkt 7.)
b) Sie räumen Bing an eingegebenen Inhalten Nutzungsrechte ein (Punkt 8.)
c) Haftungssausschluss von Bing (Punkt 9.)
d) anwendbares Recht + Gerichtsstand (?)

 damit AGB zur Anwendung kommen, muss User diesen zustimmen

a) aktuell bei Beta-Zugang und bei kostenpflichtigem Vertrag gegeben
b) später bei reinen Suchmaschinen-Ergebnissen ohne Anmeldung keine Einbeziehung mehr

 nach den AGB von Bing-ChatGPT dürfen Ergebnisse (aktuell) nicht kommerziell genutzt werden
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3. Problem:  Schwierigkeiten bei Übernahme von ChatGPT-Inhalten

Urheberrechtliche Probleme

 bei OpenAI-ChatGPT aktuell keine solche Einschränkung der kommerziellen Nutzung, aber 
bald wahrscheinlich

 aber selbst wenn kein Verbot, Nutzer muss Rechteeinräumung im Zweifel nachweisen

 Dauer der eingeräumten Nutzungsrechte? Zeitlich unbefristet oder bis Ende des 
kostenpflichtigen Abos?

 nach den AGB von OpenAI-ChatGPT dürfen Ergebnisse (aktuell) kommerziell 
genutzt werden. Problem ist aber im Zweifel die Beweislage



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!
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